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Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach  (Profil bildendes Leistungskursfach): Bautechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch     
4. Prüfungsfach  (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4)

Prüfungsfächer:
1. Bautechnik (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Bauplanungstechnik oder Holztechnik (schriftlich)
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Elektrotechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch     
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4)

Prüfungsfächer:
1. Elektrotechnik (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Energie- oder Nachrichten- oder (schriftlich)

Datentechnik
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 1
Fachlicher Schwerpunkt: Bautechnik
Bildungsgang: Bautechnische Assistentin/AHR

Bautechnischer Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Bautechnik 3 3 5 5 5 5 –

Physik 3 3 3 3 3 3 –

Bauplanungstechnik oder Holztechnik – – 2 2 3 3 (4) 1,2

Chemie 2 2 2 2 – – –

Mathematik 3 3 5 5 5 5 –

Informatik 3 3 – – – – –

Wirtschaftslehre – – 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4

Anlage D 2
Fachlicher Schwerpunkt: Elektrotechnik
Bildungsgang: Elektrotechnische Assistentin/AHR

Elektrotechnischer Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Elektrotechnik 3 3 5 5 5 5 –

Mathematik 3 3 5 5 5 5 –

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Energie- oder Nachrichten- oder 
Datentechnik – – 3 3 4 4 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 6 6 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4

Anlage 2
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Jahreswochenstundenzahl gesamt: 146
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Das Fach Erziehungswissenschaften umfasst die Fächer Jugendrecht 
und Medienpädagogik. Deutsch schließt in Jahrgangsstufe 11 Kinder- 
und Jugendliteratur ein.

III. Praktika:
Die Praktika in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 können als Halbtags-, 
Tages- oder Blockpraktika abgeleistet werden.

IV. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und der staatlichen Prüfung für Erzieherinnen und Erzieher:
Variante 1:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie
2. Prüfungsfach  (Profil bildendes Leistungskursfach): Erziehungswis-

senschaften
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Religionslehre
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch oder Englisch als 3. Prüfungsfach 
gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Deutsch5), Englisch5), zweite 
Fremdsprache6), Kunst, Musik, Gesellschaftslehre mit 
Geschichte, Religionslehre, Mathematik

– Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt 
wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, zweite 
Fremdsprache6)

Berufsabschlussprüfungfür Erzieherinnen und Erzieher
Erste Teilprüfung7)

Prüfungsfächer:
1. Erziehungswissenschaften (schriftlich)
2. Biologie (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch oder Religionslehre (schriftlich)
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
4. Didaktik und Methodik (mündlich)
Fachpraktische Prüfung:
Kolloquium

Variante 2:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Deutsch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Erziehungswis-

senschaften
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Englisch, Religionslehre
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Englisch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Biologie, Mathematik

– Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt 
wurde:
das Fach Mathematik

Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und Erzieher
Erste Teilprüfung7)

Prüfungsfächer:
1. Erziehungswissenschaften (schriftlich)
2. Deutsch (schriftlich)
3. Englisch oder Religionslehre (schriftlich)
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
4. Didaktik und Methodik (mündlich)
Fachpraktische Prüfung:
Kolloquium

.

1) In der Jahrgangsstufe 14 erfolgt das zwölfmonatige Berufspraktikum.
2) Die in Klammern stehenden Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach ist.
3) Das Fach Didaktik/Methodik umfasst als praxisorientiertes Fach in der Jahrgangsstufe 14 

auch berufspragmatische Anteile der Fächer Erziehungswissenschaften, Kunst, Musik, 
Medienpädagogik, Jugendrecht und Sport.

4) Handelt es sich bei der zweite Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

5) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
6) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte 

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt 
mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

7) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

Anlage D 3
Fachlicher Schwerpunkt: Erziehung und Soziales
Bildungsgang: Erzieherin/AHR

Erzieher/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Biologie2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Erziehungswissenschaften 6 6 6 6 6 6 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Didaktik und Methodik 3 3 3 3 3 3 43)

Mathematik 3 3 3 3 3 3 –

Kunst, Musik 3 3 2 2 2 2 –

Zweite Fremdsprache4) 3 3 3 3 3 3 –

Praktika 6 Wochen 8 Wochen 34

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch2) 4 4 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 38

Anlage D 3a
Fachlicher Schwerpunkt: Informatik
Bildungsgang: Informationstechnische Assistentin/

AHR
Informationstechnischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Mathematik 3 3 5 5 5 5 –

Datenverarbeitungstechnik 3 3 5 5 5 5 –

Informatik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Elektrotechnik 2 2 2 2 2 2 –

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 4 4 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4
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II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach  (Profil bildendes Leistungskursfach): Datenverarbei-

tungstechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4)

Prüfungsfächer:
1. Datenverarbeitungstechnik (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Informatik (schriftlich)
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Gestaltungstech-

nik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Kunst, Mathematik    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4)

Prüfungsfächer:
1. Gestaltungstechnik (schriftlich)
2. Englisch (schriftlich)
3. Deutsch oder Kunst oder Mathemaitk (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Grafik-Design (schriftlich)
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 5 zurzeit unbesetzt

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anlage D 4
Fachlicher Schwerpunkt: Kunst, Musik, Gestaltung
Bildungsgang: Gestaltungstechnische Assistentin/

AHR
Gestaltungstechnischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Gestaltungstechnik 3 3 5 5 5 5 –

Englisch 3 3 5 5 5 5 –

Grafik-Design 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Kunst 2 2 2 2 2 2 –

Physik oder Chemie 3 3 2 2 2 2 –

Mathematik 3 3 3 3 3 3 –

Informatik 3 3 – – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4

Anlage D 6
Fachlicher Schwerpunkt: Maschinenbautechnik
Bildungsgang: Assistentin für Konstruktions- und 

Fertigungstechnik/AHR
Assistent für Konstruktions- und 
Fertigungstechnik/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Maschinenbautechnik 3 3 5 5 5 5 –

Mathematik 3 3 5 5 5 5 –

Physik 3 3 2 2 2 2 –

Konstruktions- und Fertigungstechnik – – 3 3 4 4 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 14 vom 13. Juni 2006238

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach  (Profil bildendes Leistungskursfach): Maschinenbau-

technik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4)

Prüfungsfächer:
1. Maschinenbautechnik (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Konstruktions- und Fertigungstechnik (schriftlich)
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

.

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4.

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Biologie
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4)

Prüfungsfächer:
1. Biologie (schriftlich)
2. Chemie (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre oder Wirtschaftslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Biologietechnik (schriftlich)
6. Mathematik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anlage D 7
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Biologisch-technische Assistentin/

AHR
Biologisch-technischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Biologie 3 3 5 5 5 5 –

Chemie 3 3 5 5 5 5 –

Biologietechnik – – 2 2 2 2 (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Informatik 3 3 – – – – –

Wirtschaftslehre – – 2 2 2 2 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4

Anlage D 8
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Chemisch-technische Assistentin/

AHR
Chemisch-technischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Chemie 3 3 5 5 5 5 –

Chemietechnik 3 3 5 5 5 5 –

Physik oder Biologie – – 2 2 4 4 (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4
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Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Chemietechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4)

Prüfungsfächer:
1. Chemietechnik (schriftlich)
2. Chemie (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre oder Wirtschaftslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Physik oder Biologie (schriftlich)
6. Mathematik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Physik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Physiktechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4)

Prüfungsfächer:
1. Physiktechnik (schriftlich)
2. Physik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre oder Wirtschaftslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Physikalische Chemie (schriftlich)
6. Mathematik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anlage D 9
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Physikalisch-technische

Assistentin/AHR
Physikalisch-technischer
Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Physik 3 3 5 5 5 5 –

Physiktechnik 3 3 5 5 5 5 –

Physikalische Chemie – – 2 2 4 4 (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4

Anlage D 10
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Umwelttechnische Assistentin/AHR

Umwelttechnischer Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Chemie 3 3 5 5 5 5 –

Biologie 3 3 5 5 5 5 –

Umweltschutztechnik2) 2 (3) 2 (3) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 3 (4) (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 –

Informatik 2 2 2 2 2 2 –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache3) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –4) –4) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach2) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4
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Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Biologie
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung5)

Prüfungsfächer:
1. Biologie (schriftlich)
2. Chemie (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Umweltschutztechnik (schriftlich)
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, wenn im Differenzierungsbereich 
kein Unterricht erteilt wird.

3) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

4) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
5) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 11 zurzeit unbesetzt

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:

Akzentuierung Betriebsorganisation
Variante 1:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch,
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Deutsch6), Englisch6), zweite 
Fremdsprache7), Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, 
Volkswirtschaftslehre, Biologie oder Chemie oder Physik

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung8)

Prüfungsfächer:
1. Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Deutsch9) 9) (mündlich)

oder zweite Fremdsprache7)

oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre 
oder Volkswirtschaftslehre
oder Biologie oder Chemie oder Physik

Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
5. Betriebsorganisation (schriftlich)
6. Wirtschaftsinformatik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

Variante 2:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik, 
Mathematik

– Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache7),
Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Biologie oder Chemie oder Physik

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung8)

Prüfungsfächer:
1. Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen (schriftlich)
2. Englisch (schriftlich)
3. Deutsch oder Mathematik (schriftlich)
4. Deutsch9) 7) (mündlich)

oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre 
oder Volkswirtschaftslehre
oder Biologie oder Chemie oder Physik
oder Mathematik9)

Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
5. Betriebsorganisation (schriftlich)
6. Wirtschaftsinformatik (schriftlich)

Anlage D 12
Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften
Bildungsgang: Kaufmännische Assistentin/AHR

Kaufmännischer Assistentin/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Betriebswirtschaftslehre mit 
Rechnungswesen 3 3 5 5 5 5 –

Mathematik2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Englisch2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Betriebsorganisation3) 2 (0) 2 (0) 3 (0) 3 (0) 2 (0) 2 (0) (4)/0
1,2

Betriebswirtschaftslehre
(Schwerpunkt Europa)3)

2 2 0 (3) 0 (3) 0 (2) 0 (2) 0/(4)
1,2

Volkswirtschaftslehre 3 3 2 2 2 2 –

Wirtschaftsinformatik3) 4 4 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0) (4)/0
1,2

Biologie oder Chemie oder Physik 2 2 2 2 3 3 –

Zweite Fremdsprache4) 3 3 3 3 3 3 –

Korrespondenz/Übersetzung3) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0/(4)
1,2

Betriebspraktika – – –5) –5) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4

 oder zweite Fremdsprache

 oder Englisch
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Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

Akzentuierung Europäischer Binnenhandel

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik, 
Mathematik

– Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache7),
Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Biologie oder Chemie oder Physik

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung8)

Prüfungsfächer:
1. Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen (schriftlich)
2. Englisch (schriftlich)
3. Deutsch oder Mathematik (schriftlich)
4. Deutsch9) 7) (mündlich)

oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre 
oder Volkswirtschaftslehre
oder Biologie oder Chemie oder Physik
oder Mathematik9)

Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
5. Betriebswirtschaftslehre (schriftlich)

(Schwerpunkt Europa)
6. Korrespondenz und Übersetzung (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach 
ist.

3) Für die Akzentuierung „Betriebsorganisation“ müssen die Fächer Betriebsorganisation 
und Wirtschaftsinformatik durchgehend belegt werden. Das Fach Wirtschaftsinformatik 
wird in der Jahrgangsstufe 14 fortgesetzt (Fach der beruflichen Abschlussprüfung). Das 
erste Leistungskursfach kann Mathematik oder Englisch sein. Für die Akzentuierung 
„Europäischer Binnenhandel“ ist Englisch erstes Leistungskursfach. Darüber hinaus sind 
durchgängig die Fächer Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Europa) sowie Korres-
pondenz und Übersetzung zu belegen. Das Fach Korrespondenz und Übersetzung wird 
in der Jahrgangsstufe 14 fortgesetzt (Fach der beruflichen Abschlussprüfung). Wirt-
schaftsinformatik wird in der Jahrgangsstufe 11 belegt. Zur Vorbereitung auf die Fremd-
sprachenkorrespondenten-Prüfung sollte zusätzlich der Differenzierungsbereich genutzt 
werden. Insgesamt gelten für diese Akzentuierung die in Klammern gesetzten Stunden-
anteile.

4) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

5) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
6) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
7) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte 

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt 
mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

8) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet
9) soweit nicht bereits als schriftliches Fach der Berufsabschlussprüfung gewählt

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Variante 1:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Deutsch5), Englisch5), zweite 
Fremdsprache6), Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, 
Volkswirtschaftslehre, Physik

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung7)

Prüfungsfächer:
1. Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Deutsch8) 8) (mündlich)

oder zweite Fremdsprache6)

oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre 
oder Volkswirtschaftslehre
oder Physik

Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
5. Maschinenbautechnik (schriftlich)
6. Betriebsinformatik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

Anlage D 13
Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften
Bildungsgang: Technische Assistentin

für Betriebsinformatik/AHR
Technischer Assistent
für Betriebsinformatik/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Betriebswirtschaftslehre mit
Rechnungswesen

3 3 5 5 5 5 –

Mathematik2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Englisch2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Betriebsinformatik 2 2 3 3 3 3 (4) 1,2

Maschinenbautechnik 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Volkswirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 –

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Zweite Fremdsprache3) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –4) –4) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4

 oder zweite Fremdsprache

oder Englisch
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Variante 2:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Physik

– Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache6),
Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Physik

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung7)

Prüfungsfächer:
1. Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen (schriftlich)
2. Englisch (schriftlich)
3. Deutsch oder Mathematik (schriftlich)
4. Deutsch8) oder zweite Fremdsprache6) (mündlich)

oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre 
oder Volkswirtschaftslehre
oder Mathematik8) oder Physik

Prüfungsfach:
5. Maschinenbautechnik (schriftlich)
6. Betriebsinformatik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil 
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach 
ist.

3) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

4) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
5) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
6) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte 

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt 
mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

7) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet
8) soweit nicht bereits als schriftliches Fach der Berufsabschlussprüfung gewählt

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Bautechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch
4. Prüfungsfach  (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre    

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

.

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung 
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Elektrotechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre 

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

Anlage D 14
Fachlicher Schwerpunkt: Bautechnik
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Bautechnik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Bautechnik 3 3 5 5 5 5

Physik 3 3 3 3 3 3

Chemie 2 2 – – – –

Mathematik 3 3 5 5 5 5

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32

Anlage D 15
Fachlicher Schwerpunkt: Elektrotechnik
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Elektrotechnik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Elektrotechnik 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 5 5 5 5

Physik 3 3 3 3 3 3

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32

Zweite Teilprüfung


